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Berichtigung der öffentlichen Bekanntmachung 

zur Bildung des Wahlausschusses der Stadt Bornheim gem. § 2 Abs. 3 

Kommunalwahlgesetz (KWahlG) vom 22.12.2025, veröffentlicht im Amtsblatt der Stadt 

Bornheim vom 29.12.2025 (Nr. 31, 56. Jahrgang) 

 

Gemäß § 6 Abs. 1 S. 2 der Kommunalwahlordnung (KWahlO) mache ich hiermit die Namen 

der vom Stadtrat in seiner Sitzung am 05.11.2025 gem. § 2 Abs. 3 KWahlG gewählten Beisitzer 

und Beisitzerinnen des Wahlausschusses der Stadt Bornheim und ihrer Stellvertreter und 

Stellvertreterinnen öffentlich bekannt. Diese lauten – abweichend von der öffentlichen 

Bekanntmachung zur Bildung des Wahlausschusses der Stadt Bornheim gem. § 2 Abs. 3 

Kommunalwahlgesetz (KWahlG) vom 22.12.2025, veröffentlicht im Amtsblatt der Stadt 

Bornheim vom 29.12.2025 (Nr. 31, 56. Jahrgang) korrekt: 

 

Beisitzer/innen: Stellvertreter/innen: 

Bernd Marx, CDU, Bornheim Rüdiger Prinz, CDU, Bornheim 

Sandeep Singh Bains, CDU, Bornheim Lutz Wehrend, CDU, Bornheim 

Hans-Günter Engels, CDU, Bornheim Sascha Mauel, CDU, Bornheim 

Anna Peters, SPD, Bornheim Rainer Züge, SPD, Bornheim 

Florian von Gliscynski, B90/GRÜNE, 

Bornheim 

Maria Koch, B90/GRÜNE, Bornheim 

Saskia Hauschild, UWG, Bornheim van Eikelen, Manuel, UWG, Bornheim 

Jörn Freynick, FDP, Bornheim Christian Koch, FDP, Bornheim 

Dr. Matthias Käding, AfD, Bornheim Udo Zejewski, AfD, Bornheim 

 

Bornheim, 12.01.2026 

gez. Cugaly 

Wahlleiter 
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Bebauungsplan Me 15.2- 2.Änderung und Erweiterung „Vollversorger Merten“ in der 
Ortschaft Merten; Aufstellungsbeschluss 

 

Bekanntmachung 
 

Der Rat der Stadt Bornheim hat in seiner Sitzung am 09.10.2025 den nachfolgenden 
Beschluss gefasst: 
 
„Der Rat beschließt gemäß § 2 BauGB die Aufstellung des Bebauungsplanes Me 15.2  
2. Änderung und Erweiterung „Vollversorger Merten“ in der Ortschaft Merten. Das Plangebiet 
umfasst die Flächen des Fachmarktzentrums Merten in Innenbereich zwischen Bonn-Brühler-
Straße (L 183), Beethovenstraße, Mozartstraße und Kreuzstraße.“  
 
Ziel ist der Umbau und die Erweiterung einer bisher durch einen REWE-Getränkemarkt sowie 
ein Café mit Backwarenverkauf genutzten Immobilie zu einem Vollsortimenter mit integriertem 
Getränkemarkt. 
 
Auf die beiliegende Übersichtsskizze, die den Planbereich grob darstellt, wird hingewiesen. 
 
Der vorstehende Beschluss wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 

Bornheim, den 19.01.2026 
Stadt Bornheim 
gez. Christian Mandt 
Bürgermeister 
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23. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Bornheim in der Ortschaft Merten, 
Aufstellungsbeschluss 

 

Bekanntmachung 
 

Der Rat der Stadt Bornheim hat in seiner Sitzung am 09.10.2025 den nachfolgenden 
Beschluss gefasst: 
 
„Der Rat beschließt gemäß § 2 BauGB die Aufstellung der 23. Änderung des 
Flächennutzungsplanes in der Ortschaft Merten. Das Plangebiet umfasst die Flächen des 
Fachmarktzentrums Merten in Innenbereich zwischen Bonn-Brühler-Straße (L 183), 
Beethovenstraße, Mozartstraße und Kreuzstraße.“ 
 
Ziel ist die Erweiterung der Sonderbaufläche für den bestehenden Einzelhandelsbereich, um 
den bestehenden Getränkemarkt in einen Vollsortimenter umzuwandeln.  
 
Auf die beiliegende Übersichtsskizze, die den Änderungsbereich grob darstellt, wird 
hingewiesen. 
 
Der vorstehende Beschluss wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 

Bornheim, den 19.01.2026 
Stadt Bornheim 
gez. Christian Mandt 
Bürgermeister 
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Wasser- und Bodenverband Vorgebirge 
 
Die Beregnungsgruppe Brenig lädt alle Mitglieder/Nutzer der Beregnungsgruppe Brenig zur 
Jahreshauptversammlung ein. 
 
Veranstaltungsort:  Biohof Apfelbacher, Bornheim-Brenig, Tombergstr. 
Zeit:  Dienstag, den 03.02.2026, 19:00 Uhr 
 
gez. Norbert Pesch 
 
 
Ortsbauernschaft Bornheim-Brenig 
 
Die Ortsbauernschaft Brenig lädt alle Mitglieder zur Jahreshauptversammlung ein. 
 
Veranstaltungsort:  Biohof Apfelbacher, Bornheim-Brenig, Tombergstr. 
Zeit:  Dienstag, den 03.02.2026, 18:00 Uhr 
 
gez. Norbert Pesch 
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Öffentliche Bekanntmachung der Jagdgenossenschaft Bornheim 
 
Geschäftsstelle: Breniger Strasse 21, 53332 Bornheim 
Telefon: 02222/61775 oder 01577 3870797 
 
Einladung 
 
Hiermit lade ich die Mitglieder der Jagdgenossenschaft Bornheim gem. §9 der 
Genossenschaftssatzung zu einer Genossenschaftsversammlung am Dienstag, dem  
24.02.2026, 19.00 Uhr, in das Restaurant Landhaus Wieler, Hauptstraße 96, 53332 
Bornheim-Walberberg ein. 
 
Tagesordnung 
 
1.   Wahl eines Mitgliedes zur Mitunterzeichnung der Niederschrift 
2.   Billigung der Niederschrift über die Genossenschaftsversammlung vom 05.12.2024 
3.   Berichte des Vorstandes und der Rechnungsprüfung 
4.   Entlastung des Jagdvorstandes, des Jagdausschusses und des Geschäftsführers für den  
      Zeitraum            01.04.2022 bis 31.03.2026. 
5.   Wahl des Geschäftsführers , Wahlperiode 01.04.2026 bis 31.03.2030 
6.   Wahl der Mitglieder des Jagdausschusses, Wahlperiode 01.04.2026 bis 31.03.2030 
7.   Wahl des Jagdvorstandes, Wahlperiode 01.04.2026 bis 31.03.2030 
8.   Mittelverwendung, grundsätzlich Auskehrung an die Ortsbauernschaften – Erneuerung 
des  Beschlusses vorangegangener Genossenschaftsversammlungen, Beschluss 
9.  Höhe der Rücklage aus den Pachteinnahmen im Jagdjahr 2026/27, 
     keine Auskehrung in 2026 
10.  Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2026 bis 2029, Beschluss 
11.  Änderungsvertrag TVB Rösberg, ein Pächter scheidet aus, Beschluss 
12.  Änderungsvertrag TVB Widdig, neuer zweiter Pächter 
13.  Änderungsvertrag TVB Bornheim, Brenig, Dersdorf, neuer zweiter Pächter 
14.  Mitteilungen und Anfragen 
 
Der Jagdvorsteher 
 
gez. Peter Werner Decker 
 


